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Die Satzung wurde in der Gründungsversammlung am 30.06.1977 beschlossen und am 09.09.1977 auf der 
Hauptversammlung in den Paragraphen 4 und 10 geändert; auf der Jahres-Hauptversammlung am 
10.02.1983 wurde nachstehende Neufassung verabschiedet und am 02.08.1983 in das Vereinsregister 
eingetragen. 
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§ 1  Name und Sitz des Vereins 
 
 Der Verein führt den Namen Dauerkleingartenanlage an der Wupperstraße e.V.
 Er ist unter der Nummer   VR 5619 B   am 06. März 1978 vom Amtsgericht Berlin -
 Charlottenburg, Abt. 95, in das Vereinsregister eingetragen worden. Sein Sitz und
 Gerichtsstand sind Berlin - Zehlendorf.   
 Geschäftssitz: Immer die Privatanschrift des jeweiligen 1. Vorsitzenden - 
         
   Ralph H.G. Nachtweh, Rehbrücker Weg 1, 14165 Berlin 
         
 Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
§ 2  Ziel und Zweck des Vereins 
 
 Der Verein ist Mitglied im Bezirksverband Zehlendorf der Kleingärtner e. V. und dem
 Landesverband Berlin der Gartenfreunde e.V., Organisation der Kleingärtner, Siedler und
 Eigenheimbesitzer. Der Verein arbeitet gemeinnützig im Sinne der Reichskleingarten-
 verordnung vom 31.07.1919, und er hat die Aufgabe, unter Ausschluss parteipolitischer
 und konfessioneller Bestrebungen, das Kleingartenwesen im Rahmen der Satzungen des
 Landesverbandes zu fördern. 
 
§ 3  Mitgliedschaft 
 
 Vereinsmitglied kann jeder werden, mit dem ein Unterpachtvertrag über einen Kleingarten
 in der Dauerkleingartenanlage an der Wupperstraße abgeschlossen wird. Bei
 Aufnahme in den Verein ist als sogenanntes "Eintrittsgeld" ein Betrag von € 150, -- zu
 entrichten (gem. Antrag zur JHV 05, Satzung noch nicht geändert). Der Aufzunehmende 
 hat persönlich an der folgenden Hauptversammlung teilzunehmen, wobei die anwesenden 
 Mitglieder mit einfacher Stimmenmehrheit die Aufnahme billigen müssen. Wird die 
 Aufnahme abgelehnt, ist der Verein nicht zur Angabe von Gründen verpflichtet. 
         
 Nach dem Tode des Pächters gehen der Unterpachtvertrag und die Mitgliedschaft im
 Verein auf den überlebenden Ehepartner über, ohne dass ein erneuter Aufnahmebeitrag
 zu entrichten ist.      
         
 Der Abschluss eines Unterpachtvertrages und die Aufnahme in den Verein sind nicht
 möglich, wenn der Bewerber bereits auf dem Gelände eines anderen Vereins eine
 Parzelle gepachtet hat. 
 
§ 4  Erlöschen der Mitgliedschaft und Ausschluss 
 
 Die Mitgliedschaft im Verein erlischt durch Tod, Aufgabe des Kleingartens, Austritt, - der
 nur zum Schluss eines Kalenderjahres nach vorausgegangener, schriftlicher, vierteljähr-
 licher Kündigung zulässig ist -, und durch Ausschluss.  
 Ausschlussgründe sind insbesondere die Nichteinhaltung der Zahlungen, die
 Vernachlässigung (schlechte Bewirtschaftung) der Parzelle und Eigentumsvergehen 
 anderen Mitgliedern gegenüber, der Verstoß gegen den satzungsgemäßen Zweck des
 Vereins und die Nichtbeachtung der Vereinsbeschlüsse.   
 Der Ausschluss erfolgt durch Mehrheitsbeschluss des erweiterten Vorstandes und kann
 den Verlust der Parzelle durch den Bezirksverband zur Folge haben. 
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 Gegen den Ausschluss steht dem Betroffenen innerhalb eines Monats nach Erhalt des Be-
 schlusses Berufung an die Hauptversammlung (§ 9) zu. Bis zu deren Abhaltung ruhen sei-
 ne Rechte im Verein. Die etwaige Wiederaufnahme kann in solchen Fällen nur durch eine
 2/3 - Mehrheit der anwesenden Mitglieder in der Hauptversammlung beschlossen werden.
 Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder haben keinerlei Anspruch auf das Ver-
 mögen oder sonstiger Einrichtungen des Vereins. 
 
§ 5  Beiträge und Umlagen 
 
 Die Ausgaben des Vereins, d. h. Abführen der Pacht für sämtliche Parzellen, Entrichten
 des Wassergeldes, Bezahlung der Müllabfuhr, Beitrag für den Bezirksverband, Garten-
 zeitung für sämtliche Vereinsmitglieder, Kontogebühren für die Vereinskonten, Versiche-
 rungen, Rechtsanwaltkosten, Büromaterial, Sitzungsgeld und Aufwandsentschädigung
 für den Vorstand etc., werden durch jährlich zu entrichtende Vorauszahlungen gedeckt.
         
 Der Jahresbeitrag wird vom geschäftsführenden Vorstand vorgeschlagen und von der
 Hauptversammlung festgesetzt. Nach Ablauf des Geschäftsjahres wird im Rahmen der
 Jahreshauptversammlung die Verwendung der vereinnahmten Beiträge gegenüber den
 Vereinsmitgliedern offen gelegt. 
 
§ 6  Sonstige Pflichten 
 
 Jedes Mitglied ist verpflichtet, an den einberufenen Versammlungen teilzunehmen.
 Die in der Versammlung gefassten Beschlüsse sind für alle Mitglieder verbindlich.
 Wege und Zäune der Parzelle sind in Ordnung zu halten. Schädlingsbekämpfung ist in je-
 dem Fall durchzuführen.      
 Bei Übernahme einer Parzelle ist jeder neue Pächter verpflichtet, 5 % des Schätzpreises
 an die Vereinskasse zu entrichten. (Inzwischen entfallen, Satzung noch nicht geändert)
 Der Schätzpreis wird ermittelt durch die Abschätzkommission nach den Richtlinien des
 Senators für Bau- und Wohnungswesen Berlin.  
 
§ 7  Vorstand und Verwaltung 
 
 Der Verein wird geleitet durch den Vorsitzenden, den Kassierer und den Schriftführer.
 Diese bilden den geschäftsführenden Vorstand im Sinne des § 26 BGB. 
 Der geschäftsführende Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich; er hat
 die Stellung eines gesetzlichen Vertreters.    
 Bei Abwesenheit von Mitgliedern des geschäftsführenden Vorstandes geht automatisch
 die Verantwortung auf die bzw. das verbleibende Vorstandsmitglied über. 
         
 Handlungen eines geschäftsführenden Vorstandsmitgliedes gegenüber Dritten bedürfen in
 jedem Fall der Zustimmung der beiden anderen Mitglieder des Vorstandes. 
         
 Der erweiterte Vorstand besteht aus dem geschäftsführenden Vorstand, den 3 Stellver-
 tretern, die auf Veranlassung des geschäftsführenden Vorstandes bestimmte Aufgaben
 wahrzunehmen haben, und den 2 Delegierten.    
 Darüber hinaus werden von der Hauptversammlung für das laufende Geschäftsjahr 2
 Kassenprüfer bestimmt.      
 Der Vorsitzende ist für alle Pachtangelegenheiten im Rahmen der dafür von der Pacht-
 stelle des Bezirksverbandes erlassenen Vorschriften zuständig. 
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 Er ist verpflichtet, bei jeder Neuverpachtung die Zustimmung der beiden anderen Mitglie-
 der des geschäftsführenden Vorstandes, im Falle der Verpachtung an Kinder
 verstorbener Pächter, die der Mitgliederversammlung einzuholen.  
         
 Die Aufgabe des Kassierers besteht darin, die von der Hauptversammlung beschlos-
 senen Beiträge zu erheben und für deren bestimmungsgemäße Verwendung Sorge zu
 tragen. Im Falle vorhandener Guthaben ist eine optimale Anlage vorzunehmen. 
         
 Vom Schriftführer ist die anfallende Korrespondenz - sowohl innerhalb als auch außer-
 halb des Vereins - zu führen.     
 Bei Angelegenheiten, die nicht als Routinevorgänge anzusehen sind, ist vor
 Herausgabe entsprechender Schreiben die Zustimmung der beiden übrigen Mitglieder des
 geschäftsführenden Vorstandes einzuholen.    
 Im Falle wichtiger Korrespondenz bzw. Vorgänge, bei denen geldliche Bewegungen statt-
 finden, sind der Vorsitzende und der Kassierer durch Kopien entsprechend zu
 unterrichten.        
 Darüber hinaus hat der Schriftführer zur Beurkundung der Beschlüsse über die stattfin-
 denden Sitzungen und Versammlungen eine Niederschrift aufzunehmen, die in der näch-
 sten Sitzung vorzulesen und von der Versammlung zu bestätigen ist.  
 Auf Sitzungen und Versammlungen ist die Verwendung eines Magnet-Aufzeichnungsge-
 rätes zur Erleichterung der Arbeit zulässig; nach Bestätigung der Niederschrift durch die
 Versammlung sind die Aufzeichnungen zu löschen.   
         
 Die Kassenprüfer sind verpflichtet, nach Bedarf oder jährlich unangemeldet eine Prüfung
 der Bücher, Kasse und Belege vorzunehmen und der Hauptversammlung über das Er-
 gebnis Bericht zu erstatten.     
         
 Vom geschäftsführenden Vorstand sind mit dem Bezirksverband Kontakte zu halten und
 die Belange des Vereins entsprechend zu vertreten.   
 Außerdem ist er verpflichtet, nach bestem Ermessen die Belange des Vereins zu wahren
 und über seine Tätigkeit im Rahmen der jährlichen Hauptversammlung einen Bericht ab-
 zugeben.       
 Der erweiterte Vorstand ist beschlussfähig, wenn die Hälfte seiner Mitglieder anwesend
 ist.        
 Die Arbeit des geschäftsführenden Vorstandes ist ehrenamtlich, jedoch wird eine den
 jeweiligen Verhältnissen entsprechende Aufwandsentschädigung durch Mehrheits-
 Beschluss der Hauptversammlung gezahlt. Erforderliche Auslagen und Spesen werden
 gesondert gegen Belege abgerechnet.    
 Überschüssige Beträge der Vereinskasse können nach Zustimmung durch die Jahres -
 Hauptversammlung für gesellige Zwecke oder gärtnerische Verbrauchsgüter verwendet
 werden. 
 
§ 8  Wahl des Vorstandes und der Vertrauensleute 
 
 Die Wahl des geschäftsführenden Vorstandes, dessen Vertreter, der Delegierten und
 der Kassenprüfer erfolgt im Rahmen der jährlichen Hauptversammlung des Vereins mit
 einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder auf 1 Jahr.   
 In jeder Jahres - Hauptversammlung muss dem geschäftsführenden Vorstand das
 Vertrauen durch einfache Mehrheit der anwesenden Mitglieder ausgesprochen werden;
 das gleiche gilt sinngemäß für die Vertreter, die Delegierten und die Kassenprüfer.
 Andernfalls sind Neuwahlen abzuhalten. 
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 Im Falle des Ausscheidens eines Mitgliedes vom geschäftsführenden Vorstand ist kurz-
 fristig eine Mitgliederversammlung einzuberufen, um eine entsprechende Neuwahl vor-
 zunehmen.       
 Bei Ausscheiden von Mitgliedern der Vertreter des Vorstandes, der Delegierten oder der
 Kassenprüfer sind die Aufgaben von den Verbleibenden wahrzunehmen, ohne dass
 hierfür eine Mitgliederversammlung einzuberufen ist.   
         
 Die Form der Wahl wird von der Haupt- bzw. Mitgliederversammlung bestimmt; jedes an-
 wesende, ordentliche Mitglied hat nur eine Stimme. 
 
§ 9  Haupt- und Mitgliederversammlung 
 
 Die Hauptversammlung findet jährlich im 1. Quartal statt.   
 Die Einladung mit Tagesordnung muss 14 Tage vorher im Besitz der Mitglieder sein. Die
 Tagesordnung muss enthalten: Verlesung und Anerkennung der Niederschrift über die
 vorjährige Jahres- Hauptversammlung, Jahresbericht des Kassierers und Entlastung
 durch die Kassenprüfer, Bericht des Vorstandes über das abgelaufene Geschäftsjahr,
 Entlastung des Vorstandes sowie Vertrauensabstimmung, Beratung von Anträgen und
 ggf. geforderte Satzungsänderungen.   
 Beschwerden ausgeschlossener Vereinsmitglieder oder Anträge für Auflösung des Ver-
 eins können unter Umständen auch Bestandteil der Tagesordnung sein. 
 Bei Satzungsänderungen, Beschwerden ausgeschlossener Vereinsmitglieder, Umlagebe-
 schlüssen und Auflösung des Vereins ist eine 2/3 - Mehrheit der anwesenden Mitglieder 
 erforderlich; in allen anderen Fällen reicht die einfache Stimmenmehrheit. 
 Stimmengleichheit gilt als Ablehnung.   
 Stimmberechtigt ist das anwesende Mitglied oder dessen Ehepartner. Beschlussfähig ist
 eine Hauptversammlung bzw. Mitgliederversammlung, wenn die Hälfte der
 Vereinsmitglieder anwesend ist.     
 Anträge zur Hauptversammlung sind mindestens 7 Tage vorher dem geschäftsführenden
 Vorstand einzureichen. Später eingehende Anträge bedürfen zur Verhandlung der
 Unterstützung von mindestens 15 Mitgliedern.    
 Eine Mitgliederversammlung wird von dem geschäftsführenden Vorstand schriftlich einbe-
 rufen, wenn es das Interesse des Vereins erfordert, oder wenn ein Drittel der Vereinsmit-
 glieder durch eine schriftliche Eingabe bei dem Vorstand unter Angabe der Gründe ein
 entsprechendes Verlangen vorträgt. 
 
§ 10  Auflösung 
 
 Die Auflösung des Vereins erfolgt durch 2 / 3 - Mehrheit der anwesenden Vereinsmit-
 glieder im Rahmen einer Haupt- oder Mitgliederversammlung.  
 In diesem Fall wird das gesamte Vereinsvermögen unter den verbleibenden Mitgliedern
 aufgeteilt. 
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       14165 Berlin-Zehlendorf, den 1. Juni 2018 
 
 
 
Geschäftsführender Vorstand 
 
 
Vorsitzender Kassierer  Schriftführerin 
 
 
 
 
Ralph Nachtweh Peter Gierszewski Sabine Kisten 
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Satzung der Stromgemeinschaft von 1978 

 

§ 1 Status 
 

Die Stromgemeinschaft Wupperstraße ist eine Vereinigung der Stromverbraucher 
innerhalb des Vereins „Dauerkleingartenanlage an der Wupperstraße e.V.“. 
Wenn nicht anders vermerkt, gelten die Satzungen des Vereins. 
 

§ 2 Ziel 
 
Ziel der Stromgemeinschaft ist die Schaffung eines privaten Stromverteilernetzes sowie 
dessen Instandhaltung auf dem Gelände der Dauerkleingartenanlage. 
 

§ 3 Eigentumsverhältnisse 
 
Das private Drehstrom-Netz auf der Dauerkleingartenanlage zwischen Haupt- und allen 
Unter-Verteilern gehört der Stromgemeinschaft zu gleichen Teilen (nicht dem Verein und 
nicht VATTENFALL), das Ein-Phasen-Kabel ab Unterverteiler dem einzelnen 
Parzellenpächter. 
 

§ 4 Verfügungsberechtigter 
 
Verfügungsberechtigter im Sinne der VATTENFALL-Vorschriften (Privatnetze 1.1.3.) ist 
jeweils der Vereinsvorsitzende der Dauerkleingartenanlage. Er ist verpflichtet, sich an 
diese Satzungen zu halten. 
 

§ 5 Mitgliedschaft 
 
Voraussetzung der Mitgliedschaft in der Stromgemeinschaft ist die Anerkennung dieser 
Satzung durch Unterschrift. 
 
a) Stamm-Mitglied der Stromgemeinschaft ist derjenige, der bis zur Auftragsvergabe 
zur Erstellung des Gesamtnetzes einschließlich Erdarbeiten am Hauptnetz einschließlich 
Wegüberquerungen den gleichen Anteil an den Gesamtkosten auf das Sonderkonto der 
Stromgemeinschaft einzahlt. Die Erdarbeiten auf der eigenen Parzelle übernimmt jeder 
selbst. Der Vereinsvorstand bestimmt die Frist zur Fertigstellung der Erdarbeiten des 
einzelnen Mitglieds. Bei Terminüberschreitung haftet der einzelne Parzellenpächter. In 
Härtefällen entscheidet der Vorstand. 
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b) Bei späterer Mitgliedschaft hat das neue Mitglied anteilig die Kosten für die 
Erstellung des Haupt-Drehstrom-Netzes nachzuentrichten. Die eingezahlte Summe wird 
auf die bereits vorhandenen Mitglieder zu gleichen Teilen aufgeteilt. 
Die Erdarbeiten vom jeweiligen Unterverteiler zur eigenen Laube sowie evtl. entstehende 
Flurschäden hat das neue Mitglied selbst zu tragen, ebenso die Anschlusskosten durch 
einen von VATTENFALL zugelassenen Installateur. 
 
Die Zustimmung zum Anschluss des neuen Mitglieds durch- den – Verfügungsberechtigten 
gegenüber VATTENFALL darf erst nach Zahlung der fälligen Beträge erfolgen. 
 

§ 6 Austritt, Besitzwechsel auf einer Parzelle 
 
Bei Austritt aus dem Verein können keine Ansprüche an die Stromgemeinschaft gestellt 
werden. Verlässt ein Mitglied der Stromgemeinschaft die Kleingartenanlage 
Wupperstraße gehen die Eigentumsverhältnisse auf seinen Nachfolger über, sofern 
dieser diese Satzungen anerkennt. 
 

§ 7 Vertragsverletzung 
 
Es ist unzulässig, ständige Querverbindungen zu Nichtmitgliedern herzustellen. 
Verstöße werden von der Stromgemeinschaft durch absolute Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder auf der nächsten Hauptversammlung geregelt. 
 

§ 8 Gemeinschaftsbeitrag -entfällt- 
 
Es- ist ein Kostenbeitrag von ( 10,-- DM) 5,11€  zu zahlen, zahlbar am 1. März eines 
jeden Jahres. Hiervon werden die Kosten im laufenden Jahr bestritten. Überschüsse 
werden für das nächste Jahr gutgeschrieben. 
 

§ 9 Reparaturen 
 
Reparaturkosten am privaten Drehstrom-Netz bis zum Unterverteiler übernehmen die 
Mitglieder der Stromgemeinschaft zu gleichen Teilen, es- sei denn, dass ein fahrlässiges 
Verhalten eines Mitgliedes vorliegt. 
 

§ 10 Umlagen, Aufträge 
 
Notwendige Umlagen für Reparaturen bis zum Betrag von 25,00 € (50,-- DM) pro Mitglied 
können vom Vereinsvorstand beschlossen werden, der auch den Auftragnehmer 
bestimmt. 
Der Rechnungsbetrag muss innerhalb von 4 Wochen nach Rechnungslegung anteilig 
von jedem Mitglied der Stromgemeinschaft auf das Sonderkonto eingezahlt werden. 
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§ 11 Risiko, Haftung 
 
Risiko und Haftung für die Erstellung und den Betrieb der Anlage sowie bei der 
Auftragsvergabe trägt die Stromgemeinschaft zu gleichen Teilen. 
 

§ 12 Versicherung 
 
Die Stromgemeinschaft schließt eine· Haftpflicht-, Unfall- und 
Vertragsrechtsschutzversicherung ab. 
 

§ 13 Termine 
 
Eine Auftragsvergabe -zur Erstellung des Netzes kann erst erfolgen, wenn alle Stamm-
Mitglieder ihren Anteil an den Gesamtkosten eingezahlt haben. 
 

§ 14 Zahlungstermin -entfällt- 
 

§ 15 Konto -entfällt- 
 
Das Sonderkonto der Stromgemeinschaft innerhalb des Vereins hat die Nummer: 
Es wird verwaltet und überwacht durch den Vorstand des Vereins (Kassierer, 
Kassenprüfer) 

 
Für die Auftragserteilung zur Erstellung der Stromanlage ist die Anzahl von mindestens 40 
Stamm-Mitglieder erforderlich. 
 
 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur Stromgemeinschaft, erkenne obige Satzungen an 
und bevollmächtige den Vereinsvorsitzenden der Dauerkleingartenanlage Wupperstraße in 
meinem Namen und für meine Rechnung Aufträge zur Erstellung der Stromanlage zu erteilen. 
 
 
 
Berlin, den    Parzellen-Nr.:  
 
 
 
Unterschrift: 
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